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ges gesellschaftlich-politisches und 
kulturell-geistiges Leben. (Verf. 
der DDR, Art. 41.) Die Verantwor
tung für die Verwirklichung der ge
sellschaftlichen Funktion der S. ob
liegt der von den Bürgern gewähl
ten Volksvertretung. Die Entwick
lung und Gestaltung der S. ist in 
der sozialistischen Gesellschaft un
mittelbar mit der ständigen Erhö
hung des materiellen und kulturel
len Lebensniveaus des Volkes auf 
der Grundlage eines hohen Ent
wicklungstempos der sozialisti
schen Produktion, der Erhöhung 
der Effektivität, des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und 
des Wachstums der Arbeitsproduk
tivität verbunden. Die S. trägt 
durch die Ausschöpfung der terri
torialen Ressourcen und die volle 
Entfaltung der Initiative der Bürger 
zum stabilen Wachstum der Pro
duktion bei. Sie hat eine besondere 
Verantwortung für die Verwirkli
chung des —> Wohnungsbaupro
gramm! und die Erhaltung und ra
tionelle Verwaltung des Woh
nungsfonds und gewährleistet 
planmäßig »die notwendigen Be
dingungen für eine ständig bessere 
Befriedigung der materiellen, so
zialen, kulturellen und sonstigen 
gemeinsamen Bedürfnisse der Bür
ger« (Verf. der DDR, Art. 43). Zur 
Lösung dieser Aufgaben arbeitet 
sie eng mit den Kombinaten, Kom
binatsbetrieben und Genossen
schaften ihres Gebietes und mit be
nachbarten S. und —» Gemeinden zu
sammen. Durch die —* territoriale 
Rationalisierung und die enge Zu
sammenarbeit mit anderen S. und 
Gemeinden verbindet sie die Ent
wicklung des gesellschaftlichen Le
bens in der S. und den Gemeinden 
ihres Umlandes mit den Erforder
nissen, die sich aus dem Übergang 
zur intensiv erweiterten sozialisti
schen ' Reproduktion und den 
Schwerpunktaufgaben des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts 
in Industrie, Landwirtschaft und 
anderen Bereichen ergeben. Zur

Realisierung gemeinsamer Maß
nahmen, insbesondere zur weite
ren Verbesserung der Arbeits-, Le
bens-, Wohn- und Umweltbedin
gungen der Bürger, schließt sie mit 
den Kombinaten, Betrieben, Ge
nossenschaften und Einrichtungen 
—* Kommunalverträge ab. Sie kann 
mit benachbarten S. und Gemein
den zur gemeinsamen Lösung von 
Aufgaben auf bestimmten Gebie
ten der gesellschaftlichen, insbe
sondere der wirtschaftlichen Ent
wicklung auf vertraglicher Grund
lage —» kommunale Zweckverbände 
bilden, in denen auch Betriebe, Ge
nossenschaften und Einrichtungen 
Mitglied sein können. Kleine und 
mittlere S. können sich mit benach
barten Gemeinden zu einer umfas
senderen Zusammenarbeit in 
einem —* Gemeindeverband zusam
menschließen und bilden dann in 
der Regel dessen territoriales Zen
trum. Unter Wahrung ihrer Eigen
verantwortung entscheiden dabei 
die Volksvertretungen über das 
Statut, über die im Gemeinde- oder 
Zweckverband zu lösenden Aufga
ben, die dafür aus ihrem Verant
wortungsbereich zur Verfügung zu 
stellenden Fonds und Kapazitäten 
sowie die Organisation der Ge
meinschaftsarbeit. Die Bildung 
eines Gemeindeverbandes bedarf 
der Bestätigung durch den Kreis
tag. Das Organ der einheitlichen 
sozialistischen Staatsmacht in der 
S., das unter Führung der SED auf 
der Grundlage der Gesetze und an
derer Rechtsvorschriften und in 
enger Verbindung mit den Werktä
tigen, ihren gesellschaftlichen Or
ganisationen und Kollektiven die 
Staatspolitik der Arbeiter-und-Bau- 
ern-Macht in der S. verwirklicht, ist 
die von den wahlberechtigten Bür
gern auf fünf Jahre gewählte S.ver- 
ordnetenversammlung, die zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwor
tung den Rat der S. und ihre Kom
missionen wählt. Je nach Größe, 
gesellschaftlicher Rolle und ent
sprechendem Platz der betreffen-


